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Reformatorischer Nonkonformismus un modernes
Freiheitsverständnis
Im Vorfeld des Reformationsjubiläums 200 insbesondere 1m Zusammen-
hang mıt den Themenjahren » Freiheit« » Loleranz« (2013) un: » PoO-
itik« der Reformations- bzw. Lutherdekade, wurden un werden in
zahlreichen Veranstaltungen un: Publikationen Verbindungen zwischen der
Reformation bzw. dem en un Werk des Reformators Martin Luther
un:! den Urspruüngen des modernen westlichen Freiheitsverständnisses un:!
der Demokratie SCZOSCN. Die Einordnung der Reformation iın die neuzeitli-
che Freiheitsgeschichte ist €l mehr als eın Nebenaspekt, sondern S1e ist das
Hauptargument ZUT Legitimation der Massıven finanziellen Unterstützung der
VOI der Evangelischen Kirche ın Deutschland ausgerichteten Jubuä:
umstfeierlichkeiten Uur«c Bund un Länder. Als eın eispie VOoN vielen sel der
Jungst erschienene Grundlagentext des Rates der EKD ZU Reformationsjubi-
läum, »Rechtfertigung und Freiheit«, genannt: aut dem Geleitwort des schei-
denden D-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider rug die Reformation
Ausbildung der modernen Grundrechte Von Religions- un Gewissensfreiheit
bei,; veränderte das Verhältnis VON Kirche un: Staat« un! »hatte Anteil der
Entstehung des neuzeitlichen Freiheitsbegriffs un! des modernen Demokratie-
verständnisses«.} Weniger eindeutig formuliert der Grundlagentext selbst den
Zusammenhang zwischen Reformation un politischer Freiheitsgeschichte:
» DIe Reformation hatAufsätze  MARTIN ROTHKEGEL  Reformatorischer Nonkonformismus und modernes  Freiheitsverständnis  Im Vorfeld des Reformationsjubiläums 2017, insbesondere im Zusammen-  hang mit den Themenjahren »Freiheit« (2011), »Toleranz« (2013) und »Po-  litik« (2014) der Reformations- bzw. Lutherdekade, wurden und werden in  zahlreichen Veranstaltungen und Publikationen Verbindungen zwischen der  Reformation - bzw. dem Leben und Werk des Reformators Martin Luther —  und den Ursprüngen des modernen westlichen Freiheitsverständnisses und  der Demokratie gezogen. Die Einordnung der Reformation in die neuzeitli-  che Freiheitsgeschichte ist dabei mehr als ein Nebenaspekt, sondern sie ist das  Hauptargument zur Legitimation der massiven finanziellen Unterstützung der  von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ausgerichteten Jubilä-  umsfeierlichkeiten durch Bund und Länder. Als ein Beispiel von vielen sei der  jüngst erschienene Grundlagentext des Rates der EKD zum Reformationsjubi-  läum, »Rechtfertigung und Freiheit«, genannt: Laut dem Geleitwort des schei-  denden EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider trug die Reformation »zur  Ausbildung der modernen Grundrechte von Religions- und Gewissensfreiheit  bei, veränderte das Verhältnis von Kirche und Staat« und »hatte Anteil an der  Entstehung des neuzeitlichen Freiheitsbegriffs und des modernen Demokratie-  verständnisses«.! Weniger eindeutig formuliert der Grundlagentext selbst den  Zusammenhang zwischen Reformation und politischer Freiheitsgeschichte:  »Die Reformation hat ... ihren spezifischen Anteil an der neuzeitlichen Frei-  heitsgeschichte. Sie hat diesen Anteil, selbst wenn sie an einzelnen Punkten  gerade kein Teil dieser Freiheitgeschichte war. Diese Verbindung von Reforma-  tion und neuzeitlicher Freiheitsgeschichte ist der fundamentale Grund dafür,  dass das Jubiläum nicht allein ein Fest der Kirchen ist, sondern ein Fest der  ganzen Gesellschaft und des säkularen Staates werden sollte.«?  Man kann es deutlicher ausdrücken: Die in der EKD zusammengeschlossenen  Landeskirchen waren bis zum Ende der Monarchie in Deutschland 1918 Staats-  kirchen und haben erst nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem konstruktiven  Verhältnis zur Demokratie gefunden. Historische Traditionslinien innerhalb  des staats- bzw. landeskirchlichen deutschen Protestantismus, die vom refor-  Mennonitische Geschichtsblätter  71.JG, 2014, S 7-34ihren spezifischen Anteil der neuzeitlichen Frei-
heitsgeschichte. Sie hat diesen Anteil, selbst WEn s1e einzelnen Punkten
gerade eın Teil dieser Freiheitgeschichte WAÄT. Diese Verbindung VO  S Reforma-
tiıon und neuzeitlicher Freiheitsgeschichte ist der fundamentale Tun dafür,
dass das Jubiläum nicht allein eın Fest der Kirchen Ist, sondern eın Fest der
SaANZCN Gesellschaft und des säkularen Staates werden sollte.«*
Man annn deutlicher ausdrücken: Die 1n der EKD zusammengeschlossenen
Landeskirchen bis Zu Ende der Monarchie ın Deutschland 1918 Staats-
kirchen und haben erst ach dem /weiten Weltkrieg einem konstruktiven
Verhältnis ZUur Demokratie gefunden. Historische Traditionslinien innerhalb
des staats- bzw. landeskirchlichen deutschen Protestantismus, die VO refor-
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matorischen Aufbruch der 1520er Z modernen Verständnis VOIN Freiheit
un: Demokratie ren, lassen sich schlechterdings nicht ausmachen. DIie
durchaus berechtigte un naheliegende rage ach dem Zusammenhang VON

Reformation, Freiheit un Demokratie wird Urc die konfessionelle un natı-
onale Engführung der gegenwartigen Jubiläumsaktivitäten auf die Person Mar-
tin Luthers und auf das deutsche Luthertum auf eın historisch fragwürdiges
el1s eführt.
Weitet Ian jedoch die Fragestellung dUus aufdie Pluralität der Reformation ber
den staatskirchlichen Protestantismus un auf ihre Wirkungsgeschichte über
den deutschen Sprachraum hinaus, ergibt sich eın anderes Bild Als historische
Kontexte, In denen das theologische Erbe der Reformation eutlic erkennbar
un nachhaltig ZUT (Genese des modernen freiheitlichen Staatsverständnisses
beigetragen hat; lassen sich VOT em das revolutionäre England des Jahr-
hunderts un die politischen Experimente englischer Nonkonformisten 1ın der
Neuen Welt benennen. Besonders hervorzuheben ist die für die amerikanische
Demokratiegeschichte wegweisende ründung des säkularen und demokrati-
schen Staats Rhode Island Urc oger ılllams (1603-1683) un John Clarke
(1609-1676), mıt der die politische eologie der frühen englischen baptisti-
schen ewegung 1n die PraxIis umgesetzt wurde. [)Das für die weitere Entwick-
lung des westlichen Freiheits- un! Staatsverständnisses folgenreiche poli-
tisch-theologische Konzept der englischen täuferischen Nonkonformisten des
17 Jahrhunderts, wonach sich die legitime Kompetenz der weltlichen Obrig-
eit nicht auf den Bereich der Religion erstrecke, hatte ıne Vorgeschichte in
den kontinentaleuropäischen Täuferbewegungen des 16 Jahrhunderts, die 1mM
vorliegenden SSaY skizziert werden soll

Aufrührer und Schwärmer, Vorläufer liberalen und demokratischen
Denkens der apolitische Pazifisten?
Zwischen den 1520er Jahren un der ersten Hälfte des Jahrhunderts
entstanden 1m deutschen Sprachraum, in den Niederlanden, ın Italien, in
olen und 1ın England Bewegungen un Gruppen, die unter Berufung auf
das reformatorische Schriftprinzip die Kindertaufe ablehnten und die Taufe
der Gläubigen praktizierten. Dazu ählten die täuferischen Bewegungen 1MmM
oberdeutschen Sprachraum (seit im niederdeutsch-niederländischen
Sprachraum (seit 1530 und 1n talien (seit ferner die täuferisch-
antitrinitarischen Polnischen Brüder (seit die aus der Begegnung
puritanischer un mennonitischer Traditionen hervorgegangenen General
Baptists (seit un schliefslich die calvinistischen Particular a  1SES
(seit Von zeitgenössischen Gegnern wurde alle diese



Gruppen, TO ihrer recht unterschiedlichen Entstehungskontexte un
theologischen Pragungen, der Vorwurf der Taufwiederholung erhoben, der
sich 1in kKketzernamen wI1e anabaptistae, catabaptistae, rebaptizantes oder den
volkssprachlichen Aquivalenten » Wiedertäufer«, » Täufer« us  = ausdrückte.
DIe Wiederholung der christlichen Taufe galt nicht MNUr als Haresie, sondern
tellte seıt der Spätantike auch ach weltlichem eC eın Kapitalverbrechen dar
(Cod Iust. Unter Berufung auf diese Rechtstraditionen wurden die Täufer
sowohl VO  - altgläubigen als auch VON evangelischen Obrigkeiten verfolgt. Auf
dem Speyrer Reichstag VO  b 1529 wurde festgelegt, ass Wiedertäuferei ohne
vorhergehende geistliche Inquisition VOoON den weltlichen Gerichten als Kapl-
talverbrechen ahnden sel. war gab 65 Obrigkeiten, die die iın der Speyrer
Konstitution vorgeschriebene Todesstrafe TU selten oder Sal nicht anwandten,
aber auch in diesen Territorien ussten die Täufer darauf bedacht se1n,
ihre religiösen Überzeugungen möglichst unbemerkt VoOoN obrigkeitlichen Be-
hörden en Dagegen gab 6S in den multikonfessionellen Ständestaaten
Mähren un Polen Adlige, die den Täufern Schutz gewährten un ihnen die
Entfaltung ihres Gemeindelebens ermöglichten. Einer (begrenzten) Toleranz
erfreuten sich die Täufer se1ıt den 5/0ern auch 1n den VON der habsburgischen
Herrschaft befreiten Vereinigten Niederlanden Die englischen baptistischen
Bewegungen erlebten iıne kurze Blütezeit 1ın den Jahren der Revolution un
des Commonwealth zwischen 1640 un! 1660, in denen s1e sich weitgehend
ungestört entfalten konnten.
Mit ihrer Forderung ach Freiwilligkeit VOIN autTte und Kirchenmitgliedschaft
stellten die täuferischen Bewegungen die Grundlagen sowohl der mittelalterli-
chen Gesellschaftsordnung als auch der politischen Theologien der Reforma-
toren iın rage. Die politische Brisanz des täuferischen Konzepts der Freiwil-
ligkeitskirche un! seiner impliziten und expliziten politischen Konsequenzen
wurde VON zeitgenössischen Gegnern oft deutlicher wahrgenommen als VOoNn

den Täufern selbst Luther un! die utherısche Polemik der folgenden Jahrhun-
derte sahen In den Täufern gefährliche Aufrührer un! »Schwärmer«, die die
Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung zersetzen drohten, wobei der
(nic. VOoN der and weisende) Einfluss Ihomas Müuüntzers aufeinen Teil der
frühen Täuferbewegungen eın wichtiges Argument WAT. 1ese Perspektive auf
das Täufertum wirkte bis 1ın die moderne Forschung ach In einem berühmten
Vortrag Luther und die Schwärmer VOI 1922 interpretierte Karl oll Luthers
amp die Schwärmer als Vorwegnahme aktueller Frontstellungen. Von
üuntzer un! den Täufern führe iıne Linie den englischen Nonkonformis-
ten des Z Jahrhunderts und VON diesen ZUrTr liberalen un demokratischen
politischen Kultur iın England un Amerika Die historischen Täuferbewe-



SUNSCH figurierten bei oll als Iypos der subversiven räfte, die das
1im wilhelminischen Kaiserreich verkörperte lutherisch-deutsche Wesen 1mM
e  jeg habe oll oriff VOT em Ernst Troeltsch . indem
sammenfasste, Luthers »Staatsbegriff, der die Gemeinschaft 1m olk betont«,
stehe »dem etzten Sinn des Christentums näher« als die VO  — der täuferischen
Tradition beeinflu{fßte »englisch-amerikanische Staats- un Gesellschaftsauffas-
SUN$«, ın der »die ‚ Freiheit« das eın und es ist«.}
TIroeltsch hatte unter anderem ın seinem 1912 erschienenen Werk Die SOZI-
altehren der christlichen Kirchen und Gruppen die Täufer Aaus ihrer als
»Stiefkinder der Reformation« herausgeholt, indem er s1e anhand ihrer ekk-
lesialen Sozialgestalt, der Freiwilligkeitskirche, typologisch In eine geme1nsa-

Kategorie mıiıt den englischen nonkonformistischen Bewegungen des
Jahrhunderts einordnete.* In letzteren, VOT em iın den Baptisten, sah 6r 1m
Anschlu{fß den Staatsrechtler eorg elline‘ die Urheber des modernen Kon-

der Menschenrechte. In seiner Abhandlung Die Erklärung der Menschen-
und Bürgerrechte VO  — 1895 hatte Jelinek die Vorgeschichte der Menschen-
rechtsdeklarationen der amerikanischen und der französischen Revolution
auf die Forderung der englischen Nonkonformisten des Jahrhunderts ach
(Jewissens- un! Religionsfreiheit zurückgeführt.” Fur Troeltsch erga sich ine
typologische Linie des »Sektentypus auf dem en des Protestantismus« VO

kontinentaleuropäischen Täufertum des Jahrhunderts ZU angelsächsi-
schen Nonkonformismus des Jahrhunderts. Diesem TIyp des Protestantis-
INUS se1 eın ma{ißgeblicher Beitrag ZUrTr Genese der modernen pluralistischen
un! demokratischen Gesellschaften zuzuschreiben.®
In 1ne ähnliche ichtung WI1es Johannes Kühn iın seiner ideengeschichtlichen
Untersuchung Toleranz und Offenbarung VOoONn 1923: deren Bedeutung
anderem darin bestand, dass Kühn 1m Unterschied Troeltsch seine Argu-
mentatıon mıt gründlichen Quellenstudien belegen konnte.‘ In der nordame-
rikanischen Forschung der folgenden Jahrzehnte 6S dann VOT allem die
freikirchlich gepragten Kirchenhistoriker Roland Bainton,® Franklin
un: George Williams,*!® die die Täufer des Reformationsjahrhunderts als
Vorläufer des angelsächsischen Freikirchentums 1ın den IC nahmen un ih-
NeN die Vorwegnahme VON Freiheitskonzepten zuschrieben, die sich zweleln-
halb Jahrhunderte spater In der amerikanischen Demokratie entfalten ollten
Die zweıte der zugrundeliegenden Theorie 1st unschwer erganzen
nämlich dass iın der lutherischen Reformation un 1m staatskirchlichen Protes-
tantısmus politisch-theologische Weichenstellungen vVOrWeSSCHNOMMECN selen,
die ZUuUr deutschen Katastrophe des Jahrhunderts führen ollten
Dass die angelsächsischen Freikirchen VO bis Zr 19 Jahrhunderts iın e1-



Ne besonderen Ma{(e ZUrTr Entstehung un Verwirklichung freiheitlicher un
demokratischer Politikkonzepte ıIn Gro({fßbritannien und Nordamerika eige-
tragen aben, liegt auf der and. ESs tellte sich jedoch die Frage, inwiefern
plausibel ist, die kontinentaleuropäischen Täufer des Jahrhunderts als Vor-
läufer des angelsächsischen Freikirchentums interpretieren, W1e Troeltsch
un:! die ihm folgenden Forscher 1es 1n der einen oder anderen Weise an
hatten. Seit der Miıtte des 20 Jahrhunderts dominierte 1n der Forschung eine
Engführung des Begriffs » Täufertum« auf estimmte deutsche un! niederlän-
dische Täufergruppen des Jahrhunderts un:! deren direkte konfessionelle
achkommen, die auf diese Weise in eine grundlegende Distanz VON den iıta-
lienischen un polnischen täuferisch-antitrinitarischen ewegungen und Vo  a}
den englischen baptistischen ewegungen erückt wurden. Diese Engführung
gıing VON nordamerikanischen mennonitischen Forschern aus, die mıiıt ihrer
historischen Arbeit die rage ach der konfessionellen Identität ihrer Jau-
bensgemeinschaft 1n der Gegenwart verbanden. Angesichts der Polarisierung
des nordamerikanischen konfessionellen Spektrums in Liberale un! Funda-
mentalisten, verbunden mıiıt einer politischen Polarisierung 1ın eın linkes und
eın rechtes Lager, verfolgte der einflussreiche mennonitische Theologe Harold

Bender die Absicht, seiner Denomination einen betont unpolitischen Mit-
telweg zwischen der Skylla des Liberalismus un der Charybdis des unda-
mentalismus welsen. In seinem SSaYy The Anabaptist Vision Von 1943 und
1ın seiner 1950 publizierten Monographie über Konrad Grebel un die Anfänge
des Täufertums iın der Zürcher Reformation entwarf Bender das Idealbild e1l-
190 auf den Fundamenten der Zürcher reformierten Theologie stehenden, aber
stark praktisch-ethisch ausgerichteten, freikirchlichen, streng pazifistischen
un völlig apolitischen Täufertums. Benders wichtigstes historisches Bewels-
stück, dem Tr den Rang einer normatıven Bekenntnisschrift zuschrieb,
die sogenannten Schleitheimer Artikel VON 152711
Benders Konzept eines »NOrmatıven« oder »evangelischen« Täufertums be-
deutete, dass Personen und Gruppierungen, die ZWar die auftfe der Gläubigen
praktizierten, aber theologisch VON der angeblichen evangelischen Orthodo-
X1e der Benderschen Idealtäufer abwichen oder nicht deren Pazifismus teilten,
marginalisiert wurden oder SahızZ aus dem Begriff des Täufertums herausflelen,

unter anderem Balthasar Hubmaier, Hans eNCK, Ludwig Hätzer, Melchior
Hoftman, die Münsteraner Täufer un avı Joris; erst recht fielen die italie-
nischen un: polnischen antitrinitarischen Täufer un! die nicht-pazifistischen
englischen Baptisten des 1/ Jahrhunderts aus Benders Definition heraus. Was
übrigblieb, War eın idealisiertes Bild der »Schweizer Brüder« un: anderer pazl-
fistischer Täufergruppen des oberdeutschen Sprachraums un! der gewaltlosen



niederdeutsch-niederländischen Täufergemeinden, die sich ach der Katas
strophe VOIN unster der Führung VOIN enno Simons un irk Philipps
gesammelt hatten. IC zufällig koinzidierte Benders Spektrum der »wah-

Täufer mıiıt jenen täuferischen Denominationen, die 1m 20 Jahrhundert
in Nordamerika vertretens den Schweizer Brüdern, Mennoniten,
Amischen und Hutterern.
Durch die Zeitschrift The Mennonite Quarterly Review, die Benders
Herausgeberschaft Z wichtigsten Publikationsorgan der Täuferforschung
wurde, un durch ine CNSC usammenarbeit mıt dem deutschen Verein für
Reformationsgeschichte ach dem /weiten Weltkrieg erlangte Benders Eng-
führung großen Einflu{fß 1m Wissenschaftsbetrie Hans Hillerbrands Studie
Die politische des oberdeutschen Täufertums VO  3 1962,'“ Clarence Bau-
1INans Monographie Gewaltlosigkeit Im Täufertum VON 1968 un die frühen
historischen Arbeiten John Howard Yoders'* griffen Benders apolitisch-pazifi-
stische Interpretation des Täufertums auf,; prazisierten un: bestätigten S$1€e
Was nicht weıter erstaunlich iSst; denn ihre Untersuchungen beschränkten sich
VO  S vornherein auf Personen und Gruppen, die Benders Kriterien des »wah-

Täufertums erfüllten
Benders idealtypische 1C. wonach eın apolitischer Pazifismus den We-
sensmerkmalen des Täufertums gehörte, wurde se1t 970 durch eine Reihe
VO  e Forschungsbeiträgen grundlegend revidiert. Besonders hervorzuheben ist
James Stayers Buch Anabaptists and the WOT VON 1972,; 1ın dem Stayer den
Nachweis erbrachte, ass die Gewaltlosigkeit 1m Sinne der Schleitheimer Artikel
1Ur eine VON mehreren innerhalb des Täufertums diskutierten Haltungen ZUT

Obrigkeitsfrage WAaT. Die Ursprünge des Täufertums selen 1m Kontext der In-
fragestellung der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse 1m Bauernkrieg
VON 1525 interpretieren. rst 1ın einer postrevolutionären ase habe sich
1im Täufertum als Reaktion auf die Niederlage der Bauern, auf das Scheitern
volkskirchlich-täuferischer Reformationsversuche, auf das Ausbleiben eiıner
endzeitlichen Umwälzung aller Machtverhältnisse und auf die einsetzende
Verfolgung der Täufer beim überwiegenden Teil der Täufer die Gewaltlosigkeit
durchgesetzt, 1im oberdeutschen Täufertum 1im aufTte der späaten 1520er, 1mM nlie-
derländisch-niederdeutschen Täufertum erst als Reaktion auf die Katastrophe
VOIN unster 1535
Zum andern ist die 1972 abgeschlossene Habilitationsschrift VON Gottfried
Seebaf{fß ber den Täuferführer Hans Hut NEeENNEN Seebafß wles ausführlich
nach, dass die Tre Huts, der 152627 ine täuferische ewegung VON Mit-
teldeutschland bis Niederösterreich ın Gang brachte, In wesentlichen Punkten
VON TIThomas untzer abhängig sel1. Hut erwartete, ass ngsten 528 mıiıt

I



einem Einfall der Türken ach Mitteleuropa das eitende einsetzen würde. Bis
1ın gelte CS die Auserwählten durch die autTte versiegeln (vgl. 743
Bis ZU. Eintreten der Endereignisse ollten die Getauften abwarten un die
herrschenden politischen Verhältnisse nicht in rage tellen Die Schleitheimer
Artikel lehnte Hut ausSarucklıc ab Hut starb bereits 1m Dezember 1527 1m
Gefängnis. rst ach dem Ausbleiben der für Pfingsten 1528 angekündigten
Ereignisse nahm eın Teil seiner Anhänger pazifistische Grundsätze an 16 en
dem Nachweis,; ass eın beträchtlicher Teil des frühen Täufertums ursprung-
ich nicht pazifistisch WAäl, WarTr damit auch Benders monogenetische Ableitung
der täuferischen Lehre aus der Zürcher Reformationstheologie erschüttert. Es
folgten eine Untersuchung Werner aCcKulls Z Rezeption mystischer Traditio-
Hen 1mM oberdeutschen Täufertum‘/ un: eine Monographie VOIN Klaus Depper-
INanın ber eichıo0r Hoffman ® hre Revision des Täuferbildes, W1e 065 iın der
Bender-Schule ausgebildet worden WAaäl, fassten Stayer, Packull un Depper-
INann 1975 in der berühmten Abhandlung Tom Monogenesis LO Polygenesis:
The Historical Discussion of Anabaptist Origins zusammen.!?”
Damit wurde der Begriff des Täufertums wieder umfassender und komplexer.
Hubmaier, enck, Hätzer, die Münsteraner Täufer, David Jori1s un andere
wurden als Gegenstände der Täuferforschung rehabilitiert. In einem entschei-
denden Punkt konnte jedoch auch die revisionistische Täuferforschung die
Bendersche Engführung nicht überwinden, nämlich in der nationalen Be-
schränkung auf den deutschen un niederländischen Bereich. Während (Je0TF-
SC ıllıams den italienischen un: polnischen Täuferbewegungen 1n seinem
erstmals 1962 erschienenen Standardwerk The Radical Reformation große Auf-
merksamkeit gewidmet hatte*9 un der Italiener Ugo Gastaldi 1m zweıten Band
seiner monumentalen Darstellung der Geschichte des Täufertums VON 1982
darüber hinaus auch die Entstehung der ersten englischen Baptistengemeinden
urz ach 1600 einbezogen hatte,*! hält das 2007 VON John Roth un James

Stayer herausgegebene andDuc ZUT Geschichte des Täufertums einem
nicht plausibel begründbaren »germanozentrischen« Begriff des Täufertums
fest.® hne die Ausweitung des Blicks auf olen und England aflßt sich die
Bedeutung des Täufertums für die (Jenese der Moderne aber gal nicht sinnvoll
diskutieren. Wie der folgende Überblick über ausgewählte Ansätze politischer

ıIn den täuferischen ewegungen der frühen Neuzeit zeigt, 6S gCIaA-
de die Polnischen Brüder un: die frühen englischen Baptisten, durch die 1im
Jahrhundert mpulse AaUus dem politischen Denken der deutschen und nieder-
ländischen Täufer weiterentwickelt wurden un kingang ın politische Diskurse
ıIn den Niederlanden, England un Nordamerika fanden.



Das chwert und die Vollkommenheit Christi Das schweizerische und
oberdeutsche Täufertum
Der Prozess der Lehrbildung den Täufern In der Schweiz, Süuddeutsch-
land, Österreich un: Mähren Walr eın komplizierter Prozess, der sich ber
einen Zeitraum VOIN etwa zehn Jahren hinzog und 1ın dem ein Spektrum VOoNnNn

recht unterschiedlichen Haltungen gegenüber der Obrigkeit vertreten wurde.
Einen wichtigen un bezeichnet das Jahr 1525 als 065 1m Kreis Konrad
Grebel und Felix antz ın Zürich ZUT ersten bezeugten Taufhandlung kam un!
Balthasar Hubmaier in Waldshut mıiıt Unterstutzung des Stadtrats den Versuch
einer täuferischen Lokalreformation unternahm. BIS etwa 1530 breiteten sich
Taufbewegungen dynamisch ber einen großen geographischen aum aUus

Neben den VO  e Zürich un: ausgehenden mpulsen auch
ere theologische Prägungen wirksam, die VONN untzer beeinflusste Le1l-
denstheologie un:! Apokalyptik Hans Huts und die VOIN Hans Denck vertre-
tene spiritualistische Tendenz Der Expansion der täuferischen ewegungen
setizte die obrigkeitliche Verfolgung bald Grenzen, iın vielen Regionen kam
bald schon wieder einer rückläufigen Entwicklung oder ZUT weitgehenden
Auflösung der täuferischen Gruppen Als vorläufigen ndpunkt dieser frühen
ase könnte INan die re 1535 benennen, 1ın der die Konsolidierung VON

Restgruppen des Täufertums in mehreren, mehr oder minder strukturierten
Sammlungsbewegungen, Denominationen oder Netzwerken einsetzte
Fın kontrovers diskutiertes Forschungsproblem stellt die rage ar, ob die ZArr-
cher Taufhandlung VO Januar 1525 als Versuch der ründung einer freikirch-
lichen Minderheitsgemeinde interpretieren se1 oder als der Versuch, urc
ine demonstrative Protesthandlung ine Reform der aufpraxis iın der Zürcher
Kirche in Gang bringen. Unterschiedlich wird auch die rage beantwortet,
inwiefern 1mM Zürcher Proto-Täuferkreis, der schon weni1ge Tage ach der Tauf-
andlung VON den Behörden zerschlagen wurde, bereits die separatistische
klesiologie un: pazifistische der Schleitheimer Artikel VO ebruar 527
angelegt waren.“ Die Artikel gehen auf ıne Zusammenkunft VON Vertretern
verfolgter täuferischer Gemeinden 1in Schleitheim bei Schafftfhausen zurück un
formulierten einen OoOnsens in Fragen der enre, der Gemeindestruktur und
der Der sechste Artikel erklärt: » [Jas chwert ist eiıne Gottesordnung
außerhalb der Vollkommenheit Christi.« Die Legitimität der Gewaltausübung
Uurc die Obrigkeit wird ‚War bekräftigt, da s1e ıne Urc den Süundenfall
notwendige Ordnung (Giottes sel,;, ihre Kompetenz erstrecke sich aber nicht auf
Glaubensdinge. Dem Christen selen die usübung obrigkeitlicher AÄmter, der
Waftendienst und die Eidesleistung streng verboten. Der Christ se1 die (31e-
bote Christi in der Bergpredigt gebunden, die Obrigkeit dagegen könne ga



nicht christlich sein.“* Das offensichtliche Paradox dieser Aussagen besteht da-
rin: dass die obrigkeitliche usübung VOI Todesstrafe un Landesverteidigung
einerseılts göttlicher Auftrag Ist, andererseits aber VO eil ausschlieist
Es ist schwer einzuschätzen, inwiefern die 1527 1im TUuC erschienenen chleit-
heimer Artikel unter den Täufern tatsächlic als normatıver ext verbreitet Wäa-

ren. Seit ES27/ War jedenfalls die rage des »Schwertes«, das Verständnis der
Obrigkeit un:! der Geltungsanspruch der Bergpredigt, ein zentraler Gegenstand
innertäuferischer Diskussionen. Die lebenspraktische Plausibilität der Schleithei-
mMer Artikel für viele Täufer Jag darin, dass sS1€e die prekäre Erfahrung der Verfol-
gung un sozialen Ausgrenzung DOSItIV deuten halfen. 1C| 1Ur durch die
strenge Auslegung des Gewaltverbots der Bergpredigt, sondern insbesondere
auch durch die Eidesverweigerung schlossen sich die Schleitheim Oorlentierten
Täufer weitgehend VOIN sozialer und politischer Partizipation In frühneuzeitli-
chen Stadtgesellschaften SOWIE Von der Möglichkeit, VOT Gerichten eC|
chen, Au  N Die Nachfolge wörtlichen Gehorsam gegenüber den Worten Christi
vermittelte einerseıits Heilsgewissheit un:! War andererseits gleichbedeutend mıt
dem freiwilligen Weg ıIn die soziale Marginalisierung. Besonders In der chweiz
lässt sich eine Ruralisierung des ursprünglich überwiegend städtisch-bürger-
lichen Täufertums beobachten. Zuweilen durchaus wohlhabend, aber den
Rand der Gesellschaft gedrängt, fanden die Täufer in geographischen Randlagen
die für ihr Verständnis der Nachfolge notigen Freiraume.
Einen der Sache ach den Schleitheimer rTLiiKeln entgegengesetzten Standpunkt
ahm Balthasar Hubmaier e1in, der ach der gewaltsamen Unterdrückung der
Waldshuter Täuferreformation durch die Habsburger ach Nikolsburg ın
Mähren War und ort 526027 eine täuferische Lokalreformation
durchgeführt hatte Er verteidigte obrigkeitliche Ämter, Gerichtsbarkeit, Waf-
fendienst un:! rechtlich notwendige Eide als dem Christen rlaubt DI1ie fromme
Nikolsburger Obrigkeit, die Herren VON Liechtenstein, lobte für die aktive
Unterstützung der kirchlichen Reformen iın den Pfarrkirchen der un:
Grundherrschaft Nikolsburg. In die Kompetenz der Obrigkeit fiel ach Hub-
malers Auffassung auch die Abstellung des Götzendienstes, also des altgläubi-
gCNH Kultus. Der täuferische Grundsatz, die Obrigkeit urtife ın Glaubensdingen
keinen ‚Wang ausüben, wurde in Nikolsburg nicht 1m Sinne einer gleichzeiti-
SCH Duldung mehrerer christlicher Gruppen einer Obrigkeit verstanden.
Ein Teil der Bevölkerung blieb ZWar ungetauft, Winkelgottesdienste
abweichender Gruppierungen wurden jedoch nicht geduldet. Im Sommer 1527
CIZWaANg Ferdinand die Auslieferung Hubmaiers ach Wien, dieser 1m
März 528 auf dem Scheiterhaufen starb. DiIie Nikolsburger Täuferkirche be-
stand och bis 1535 weiter.

15



Zwischen der adikal separatistischen Schleitheimer Posıtion aufder einen SEe1-
te un Hubmaiers optimistischem Verständnis der Obrigkeit auf der anderen
Seite wurden 1m oberdeutschen Täufertum auch Mittelwege gesucht, VOI

dem ın Augsburg ansassıgen Wasserbauingenieur Pilgram Marpeck, der eın
Netzwerk klandestiner Täufergemeinden 1m oberdeutschen aum koordinier-

arpecks Gemeinden, die »Bundesgenossen«, versuchten, sich UuTrc eın
Inımum politischer Partizipation innerhalb der städtischen Gesellschaft

behaupten. DIe me1lsten dieser me1st sehr kleinen Gemeinden lösten sich
aber schon bald ach arpecks Tod (1556) auf. Marpeck un: se1ine (Jemein-
den der Auffassung, dass die wahren Christen ZUT Gewaltlosigkeit VeCI-

pflichte selen. DIie Obrigkeit habe eıne 1n Glaubensdingen Gewalt
zuwenden. Damıit verbanden S1e eine legitimistische Auslegung VON Römer 3:
wonach aktiver Widerstand den Kaiser unzulässig sel Den Widerstand
der evangelischen Reichsstände Karl ehnten S1e ausdrücklich ab
Es wird deutlich, ass das oberdeutsche Täufertum, seiner theologischen He-
terogenität entsprechend, eın plurales Spektrum politischer altungen umfass-

Im Mittelpunkt der Diskussionen stand €1 die rage nach der Bedeutung
des Gewalt- und Eidesverbots der Bergpredigt. Abgesehen VOIN Hubmaier un:
den Nikolsburger Täufern ahm die überwiegende Mehrheit der oberdeutschen
Täufer ach un:! ach pazifistische Haltungen e1n, die die Möglichkeiten akti-
Ver Partizipation politischem Handeln stark einschränkten oder weitgehend
ausschlossen. wel weıltere VOoNn den oberdeutschen Täufern diskutierte Ihemen
VON politischer Bedeutung die orderung ach Religionsfreiheit un! die
rage des Verhältnisses VOIN em un Neuem Testament, insbesondere ob die
theokratischen Ordnungen des Alten Bundes ach dem Kommen Christi noch
Maf{sstab un! Legitimation obrigkeitlichen Handelns se1ın können.
Das Hauptargument für die Forderung der oberdeutschen Täufer ach Religi-
onsfreiheit WalLr die Formel » Der Glaube ist eine abe Gottes, die eın ensch
geben kann, daher darf INa niemanden Zu Glauben zwingen.« Hubmaier
un der Nikolsburger Täuferkirche traten lediglich für die Straffreiheit VOIN An-
dersgläubigen eiInN; sahen aber in der Abstellung des Götzendienstes also des
altgläubigen Kultus eine obrigkeitliche Aufgabe. Die übrigen oberdeutschen
Täufer gelangten dagegen rasch konsequenteren Auffassungen, wonach sich
die KOompetenz der weltlichen Obrigkeit überhaupt nicht auf Angelegenheiten
des auDens und der gottesdienstlichen Praxis erstrecke. In täuferischen Texten
aus der Schweiz, Süddeutschland un: Mähren wird die Forderung ach einer
vollständigen Irennung VON Obrigkeit und Kirche deutlich ausgesprochen.“‘
Die rage ach der Kompetenz der weltlichen Obrigkeit iın Fragen des Jau-
bens un! Gottesdienstes wurde VON den Täufern ausführlich 1m Zusammen-



hang mıt der hermeneutischen rage ach dem Verhältnis zwischen em
und Neuem Testament diskutiert. Zwingli hatte das obrigkeitliche Kirchenre-
giment, die Kindertaufe, den Waftfendienst und die Verfolgung der Täufer AaUus

dem en Testament Jegitimiert. Dagegen argumentierten die pazifistischen
Täufer, dass die theokratischen Ordnungen und der Kultus des en Testa-
ments in ihrer wörtlichen Bedeutung aufgehoben un 1L1UT och typologisch
auf die Person Christi und die geistliche Politeia der Kirche beziehen selien
er könne das Alte Testament seıt dem Kommen Christi nicht mehr Ma({f{$-
stab und Rechtsquelle für obrigkeitliches Handeln seıin ugleic. sS1e der
Auftfassung, ass die Obrigkeit unmöglich die Gebote Christi 1mM Neuen Testa-
ment efolgen könne, weil sS1e aulser. der » Vollkommenheit Christi« stehe
Wenn sich die Obrigkeit einerseılts nicht en Testament Or1ıenleren darf,;
andererseits aber auch nicht das Neue Testament efolgen kann, die bibli-
sche Offenbarung soweiıt s1e über das Naturgesetz hinausgeht als Grundlage
un Ma({ßstab staatlichen andelns eigentlich komplett WCB. Wenn Staat un
Kirche seıin mussen un die Offenbarung nicht Norm obrigkeitlichen
andelns se1in kann, ann ist die naheliegende Konsequenz eın konsequent
weltliches, religiös neutrales Verständnis des Staates, dessen Handeln sich
Vernunft, Erfahrung un Übereinkunft orlentieren MmMUSse. DIiese KOonsequenz
konnte VO den oberdeutschen pazifistischen Täufern des Jahrhunderts je-
doch nicht SCZOSCH werden, da für sS1€e die usübung des »Schwerts« S-

weichlich mıt Süunde verbunden WAar, also auf keinen Fall religiös neutral se1ın
konnte.“”

Kirche als Gegengesellschaft: Die Hutterischen Brüder
Das erfolgreichste odell täuferischer Lebensweise 1m oberdeutschen aum
Wal der radıkale Separatismus der Hutterischen Brüder ın ähren, einer auUus

der Hutschen ewegung hervorgegangenen pazifistischen Glaubensgemein-
schaft Die Hultterer lebten unter dem Schutz adliger Grun:  erren ın and-
werkerkommunen un bildeten ine völlig 1ın sich geschlossene Gegengesell-
SC muiıt urbaner Wirtschaftsstruktur. Sie betrachteten sich als die 1n der
Endzeit wiederaufgerichtete wahre Kirche Gottes. Mähren se1l der endzeitliche
Zufluchtsort der Braut Christi 1n der Wüste, VON dem in Offenbarung die
Rede se1l hre Attraktivität verdankte die hutterische Gemeinschaft, die dank
eines ständigen Zuzugs VO  D} Täufern aus den Nachbarländern einen Mitglie-
derstand VO  > etwa Personen 1600 erreichte, der Tatsache, dass s1e
religiöse Konzepte un! Praktiken der frühen Schweizer Täufer un! des VO  e

Hans Hut geprägten Täufertums einem integrativen un pra.  a  en SyS-
tem vereinigt hatten.“$ ber die Forderungen der Schleitheimer Artikel hinaus



vertraten die Hutterer die Auffassung, dass eın Christ keine Kriegssteuern zah-
len urIie,; und verweigerten grundsätzlich den Gehorsam gegenüber weltlichen
Herrschaftsansprüchen kirchlicher Institutionen.
Die Verweigerung der Kriegssteuer War selbstverständlich 1Ur deshalb prakti-
aDel, weil die Hutterer ihren Grundherren ZUuU Ausgleich andere Leistungen
erbrachten. Die TUn  erren nahmen die Hutterer nicht als Untertanen, SO1M-

dern als (Gäaste mıt einem vertraglich geregelten Sonderstatus auf ihren Gütern
auf. DIie Namen der einzelnen Bewohner der hutterischen Ansiedlungen CI-

fuhr der rundherr Nicht:; vereinbart wurden 1Ur die ungefähre Anzahl der
Bewohner, die für den Grundherrn erbringenden Leistungen un:! eine in
der Regel Jangfristige Laufzeit des Vertrags. Der rundherr verzichtete auch
auf die usübung der Gerichtsbarkeit über seıne hutterischen Gäste Stattdes-
SCI1 verpflichtete sich die Gemeinde, straffällig gewordene Mitglieder durch
interne unblutige trafen ach Matthäus 18 disziplinieren. Miıt dem FIin-
IL In die hutterische Gemeinschaft War eın Täufer de facto 11UTr och den VOI

der Gemeinde geW:  en Predigern un Vorstehern unterstellt und kam mıiıt
weltlichen Obrigkeiten nicht mehr direkt iın Berührung. Hıier ist 1ne r1gorose
Konsequenz aus der Aussage SCZOSCNH, die Obrigkeit se1 iıne Sündenordnung
aufßerhalb der Vollkommenhei Christi CISO geht s1e die Christen nichts mehr

Miıt ihrer emerkenswerten Wirtschaftskraft erkauften sich die Hutterer
iıne weitgehend zivile Selbstverwaltung auf den Gütern des mäh-
rischen Adels
Der Übergang der Hutschen Taufbewegung z Prinziıp der Wehrlosigkeit,
Ww1e bei den Hutterern vollzogen WAaäl, stellt sich uUurc TIECUHETE Untersuchun-
SsCH komplexer dar als bisher ANSCHOIMMIMNECN. Die Hutterer ührten sich iın ihrer
Gemeindechronik auf eine Gruppe VON Anhängern Hans Huts zurück, die 1im
Winter 2798 die Zahlung einer Sondersteuer ZUr Landesverteidigung
die Türken verweigerten un deren Gemeinde seit 1533 VON Hutter (dem
Namensgeber der Hutterischen Brüder) geleitet wurde. er wurde bisher
ANSCHOINTINCI, ass bereits 527/28 e1ıle der Hut-Bewegung einem r  n
Pazifismus übergegangen selen. Eın VOT kurzem untersuchter proto-hutteri-
scher Iraktat über Römer VO Januar 1531 beweist aber, ass die Verweige-
LUuNg der Kriegssteuer ursprünglich gar nichts mıiıt pazifistischen Grundsätzen

tun hatte Der Verfasser, eın ehemaliger Bergwerksunternehmer un Verwal-
tungsbeamter aus üdböhmen, ru ZANT: Verweigerung der Türkensteuer auf, da
Ferdinand VOoON Gott verworfen un dem Strafgericht UTC die Türken preI1s-
gegeben se1l Einem olchen Herrscher chulde der Christ lediglich diejenigen
Abgabenarten, die ZUT Finanzlierung ziviler ufgaben verwendet werden, nicht
aber Kriegssteuern, enn der Apostel unterscheide ausSsdrucklıc »50 gebt 856%



jedem, Was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zaoll
gebührt« (Röm 13;7) Herrschaft beruhe auf einem göttlichen Charisma, das
(Gott den Herrschern als seinen Werkzeugen verleihe, ihnen aber auch wieder
entziehen könne. Es se1 Pflicht der Untertanen, beurteilen, ob eine Obrigkeit
der Aufgabe nachkomme:, die (suten schützen und die Bösen strafen. Das
Haus absburg habe se1ine göttliche Erwählung durch offenbares Fehlverhalten
zunichte emacht: Karl habe esS beim Sacco di Ooma 527 unterlassen, den
aps hinrichten lassen, obwohl 1es die große Aufgabe SCWESCH sel, der
ih (Gott erufen hatte Ferdinand habe seine Legitimität verwirkt,; indem
Cr unschuldige un fromme Christen hinrichten lasse. Daher sSe1 1U  w en
Christen geboten, durch die Verweigerung der Kriegssteuer Gottes Strafgericht
ber die Habsburger begünstigen. Anscheinend wurde die Krilegssteuerver-
weigerung VON der Gruppe also zunächst apokalyptisch-antihabsburgisch be-
gründet un erst sekundär mıt dem Grundsatz des Pazifismus 1n Verbindung
gebracht.“
Ebenso wI1e bei der Kriegssteuerverweigerung handelte c5 sich bei dem hut-
terischen Grundsatz, katholische Kleriker un Institutionen grundsätzlich als
exkommuniziert oder nicht exIistent ehandeln, sS1e nicht grüßen, ihnen
keine Abgaben eisten un keinerlei eschaite mıiıt ihnen abzuschließen,

i1ne unbotmäßige, demonstrativ rechtswidrige Praxıis. Die Hutterer
ITen der Auffassung, kirchliche Institutionen könnten keine Jegitime Obrigkeit
seıin Hıier liegt offenbar eın Zusammenhang mıiıt dem VO  — den Bauernhaufen
VonNn 1525 eübten »Bann« geistliche Obrigkeiten VOTIL. Die Missachtung
der Rechte kirchlicher Obrigkeiten ÜUurc die Hutterer wurde VO evangeli-
schen mährischen Herrenadel edeckt, zumal da 1im mährischen Ständestaat
jede Schwächung des geistlichen tandes die Machtstellung des Herrenstandes
stärkte.
Die hutterischen Täufer entwickelten eın geradezu symbiotisches Verhältnis
ZU Herrenstand, den s1e als legitime Obrigkeit nicht 1n rage stellten. Gilleich-
zeıt1ig praktizierten s1e aber symbolische und ritualisierte Formen VON nbot-
mäfßigkeit gegenüber olchen Obrigkeiten, deren Legitimität 1m Sinne VON
Römer S1€e bestritten, nämlich kirchlichen Institutionen SOWI1E olchen welt-
lichen Herrschern, die gewaltsame Glaubensverfolgung ausübten. In einem
ofhziellen Schreiben Jakob Hutters die mährischen Landstände VO  e} 1535
heißt 65 unverblümt, Önig Ferdinand se1 eın »gottloser Iyrann un! Feind der
göttlichen Wahrheit un Gerechtigkeit« un: der » Fürst der Finsternis«.° Trst
unter Ferdinands Nachfolgern milderten die Hutterer ihre {® der habsbur-
ischen Landesherren. Bei der hutterischen Variante des oberdeutschen täufe-
rischen Pazifismus handelt 6S sich mithin nicht sehr einen apolitischen



Rückzug AaUus der Welt als vielmehr das Projekt einer sich selbst verwal-
tenden Gegengesellschaft, soweIılt diese ohne Gewaltanwendung gegenüber den
bestehenden Machtverhältnissen verwirklicht werden annn

eues Jerusalem und Braut Christi Das niederdeutsch-niederländische
Taufertum
Im Gegensatz ZU polygenetischen oberdeutschen Täufertum wurde die Aus-
breitung täuferischer Bewegungen ın Norddeutschland, den Niederlanden un
1n Teilen Mitteldeutschlands seıit 1530 Sanz wesentlich VOIN irken un VO  a}

der Lehre eines einzıgen Mannes epragt, des Laienpredigers Melchior Hoff-
Ianl Die Obrigkeitsauffassung dieses Predigers Wal doppelbödig. Zum einen
übernahm CX grundlegende Aussagen ber Wesen un Amt der Obrigkeit VOIN

Luther, mıiıt der Modifikation, ass die obrigkeitliche Verfolgung VON An-
dersgläubigen ablehnte Andererseits erwartete Hofiman für die ahe Zukunft
eın apokalyptisches Szenarlo, ın dessen Verlauf dem Kalser das Kegiment SC-
OINMeEeEeN un: zwel frommen evangelischen Fürsten oder den evangelischen
Reichsstädten unter der Führung Straßburgs egeben würde. DIe Aufrichtung
des Neuen Jerusalem erwartete Hofitman konkret In Straisburg, Was ih 711
eWOg, auch dann nicht Aaus der fliehen, als die Obrigkeit mıt der Ver-
haftung notorischer Dissidenten begann. Seit 1533 safß Hoftman ın Straßburg
1ın lebenslanger Haft Die VO ihm un seinen Sendboten Getauften 1ldetfen in
Erwartung der endzeitlichen Ereignisse eın ausgedehntes, mehr oder weniger
heimliches Netzwerk, das Von Strafßßburg aus koordiniert wurde }
Die Kombination VON Befürwortung des obrigkeitlichen Kirchenregiments un
apokalyptischer Naherwartung führte Hofimans nhänger in die Katastrophe
VON unster. In unster die kirchlichen Reformen un der Versuch der
a sich VOIN der Oberherrschaft des 1SCNOLIS befreien, zunächst analog
anderen städtischen Reformationen verlaufen, hatten aber auch einen starken
uzug VO  e} nordwestdeutschen un niederländischen Hoffman-Anhängern
ausgelöst, die offten, dass unster eine 1mM VO  - Hofitman angekündig-
ten Endzeitszenario pielen würde. Im Februar 1534 ahm der NEeUu gewä  e
Stadtrat die melchioritische Lehre Angesichts der Belagerung 1ire. den
Bischofun seine Verbündeten gelangten die Täufer der Überzeugung, dass
das VOIN Hofiman angekündigte apokalyptische Drama seinem Höhepunkt ent-

gegengehe un richteten ein theokratisches Königtum auf. Die Schrecken der
Willkürherrschaft des »KÖN1gs« Jan Vall Leiden un die Not ın der belagerten

pragten sich auerna: in der Erinnerung eın
ach der Eroberung VON unster 1m Sommer 1535 löste sich die melchioriti-
sche ewegung in mehrere ager auf. Die hessischen Melchioriten gliederten



sich 1in die hessische Landeskirche e1in. Fın erheDbDlıcher Teil der niederländi-
schen Melchioriten bildete eine Art Lesergemeinde den charismatischen
Führer David Jori1s, der die melchioritische re spiritualistisch umbildete
und seinen Anhängern aufßerliche Konformität mıiıt den herrschenden rch-
lichen un politischen Verhältnissen verordnete. Joris gehörte ıIn asel,
jahrelang INnCOgn1to e  e, ZU Freundeskreis des italienischen Exulanten Se-
bastian Castellio, dessen berühmte Toleranzschrift De haereticis sint SE-
quendi VOIN 1554 ma{ißgeblich VON aVl OrI1S beeinflusst ist.°“
E1ın anderer Teil der melchioritischen ewegung reorganisierte sich ach der
Katastrophe VOINN unster dem Einflu(ßß VOIN irk Philipps und Menno
Simons 1n streng disziplinierten täuferischen Minderheitsgemeinden. DIie Ge-
meinde der wahrhaft Wiedergeborenen se1 die Braut Christi ohne lecken un
Runzeln (Eph 527 iın ihr se1 das Neue Jerusalem auf iıne spirituelle Weise
aufgerichtet. Entscheiden: für die tellung dieser Gemeinden ZUr Mehrheits-
gesellschaft und ZUT Obrigkeit War die Übernahme der oberdeutsch-täuferi-
schen Grundsätze der Wehrlosigkeit un der Eidesverweigerung. ach aufßsen
distanzierten sich Menno un seine Gemeinden damit VON den unsteranern,
ach innen War damit eın Instrument ZUT Ausscheidung militanter Täufer SC-
geben. Mit dem Übergang 7ARR Pazifismus War jedoch nicht ıne Übernah-

der pessimistischen 1C. der Obrigkeit 1m Sinne der Schleitheimer Artikel
verbunden. 1elmenNhr 1e Menno zeitlebens der Möglichkeit einer wahr-
haft christlichen RKeglerung fest, deren Aufgabe auch die Verhinderung VON

Abgötterei un: rIrienre gehören würde. Als Vorbilder für eine christliche Ob-
rigkeit nNnannte ennoO Mose, Josua, 15 und Jos1ia, also Repräsentanten der
alttestamentlichen Theokratie. Helmut SaakK, der 2006 eine CUue Interpretation
der Obrigkeitsauffassung Mennos vorlegte, WI1IeSs etwa darauf in, ass Menno
erst In einer Schrift VO  } 1554 die Einschränkung machte, ass eine wahrhaft
christliche Obrigkeit sich der Todesstrafe enthalten müsse.
Mennos Vorstellung VOoON einer wahrhaft christlichen Obrigkeit War jedoch
eher eın theoretisches Gedankenspiel. DIie Gemeinde der Gegenwart ebt als
leidensbereite un vorbildlich gehorsame Minderheit unter einer ungläubigen
Obrigkeit. Für sS1e ordert Menno Glaubensfreiheit e1n, wobei ET das Argument
übernimmt, der Glaube se1 eine unverfügbare abe (sottes. In den Vereinig-
ten Niederlanden wurden die Mennoniten, w1e erwähnt, se1it den 570ern
geduldet. In ein1gen Reichsterritorien, in Preufsen und 1m Königreich olen
erhielten die Mennoniten gelegentlich bereits 1im 16 un: vermehrt seıit dem

Jahrhundert einen privilegierten aufßerständischen Rechtsstatus in NaloO-
gıe ausländischen uden, der ihnen jegliche 1ss1ion verbot, S1€e VO  3 poli-
tischer Partizipation ausschloss un: zugleic der privilegierenden Obrigkeit



überdurchschnittliche Einkünfte sicherte. Der ökonomische Erfolgsdruck, der
sich daraus ergab, un der hohe Grad interner sozialer Disziplinierung begüns-
tigten eiıne Tendenz-, die Michael riedger als »conforming nonconformity«
bezeichnet hat, das Bestreben, den der religiösen Devlanz Urc. ıne
überdurchschnittliche Erfüllung gesellschaftlicher Normen un obrigkeitlicher
kErwartungen kompensieren.““

inklang von Offenbarung und ernun Die Polnischen Brüder und der
Sozinianismus
Im Synodalverband der reformierten Gemeinden des Königreichs bzw. der
multikonfessionellen Adelsrepublik Polen kam 6S 1565 ach einer mehrjäh-
rıgen innerkirchlichen Kontroverse ber die Kindertaufe un das Trinitätsdog-

einem chisma. Von der theologisch Zürich und Genf orlentierten
Mehrheit spaltete sich eine Minderheit ab, die Ecclesia MINOTY, die die Gläubi-
gentaufe praktizierte un: das Trinitätsdogma als nachbiblische Menschensat-
ZUNg ablehnte In ihren ersten Jahren die Polnischen Brüder iıne eher
heterogene Sammlungsbewegung. Im litauischen Nordosten des polnischen
Reichs überwog eın theologisch radikal unitarischer, die Gottheit un Anbe-
tung Christi verneinender, aber politisch-ethisc konservativer Flügel
dem Einfluss Szymon Budnys. In Kleinpolen, Grzegorz awe: un Mar-
Cın Czechowic als unrende eologen der entstehenden antitrinitarischen
Kirchenorganisation hervortraten, überwogen gemäßigtere christologische
Standpunkte, die einer abgeleiteten Göttlichkeit Jesu Christi fes  Jlelten Der
kleinpolnische Flügel der ewegung entwickelte se1ıine politische ın di-
rekter Auseinandersetzung mıiıt den Hutterischen Brüdern 1m nahen ähren
Die olen übernahmen zunächst den Pazifismus des oberdeutschen
Täufertums, modifizierten ih aber 1n der Folgezeit stark >>
Als Zentrum des pazifistischen Flügels der Polnischen Brüder wurde se1it 1569
das Städtchen au (Raköw) ausgebaut. Die Rakauer ehnten ın ihrer Früh-
zeıt nicht 90088 Waffendienst, Todesstrafe, Eidesleistung un die Mitwirkung
obrigkeitlichen AÄAmtern un: Gerichtsbarkei ab, sondern stellten auch Feudal-
besitz, Leibeigenschaft un die Theorie VO gerechten rieg in rage Die Hef-
tigkeit un die Ausführlichkeit, miıt denen diese Ihemen 1im Schrifttum der
Polnischen Brüder diskutiert wurden, hängt mıt der Tatsache Z  INMECN, NS
die FExistenz der Kirchenorganisation politisch-rechtlich 1Ur dadurch
gesichert WALTL, dass ein überproportional großer Anteil ihrer Mitglieder dem
polnischen del angehörte un er die 1n der polnischen Verfassungstradi-
tiıon verankerte, se1it 1573 ıIn der Warschauer Konföderation verbriefte Religi-
onsfreiheit des els für sich beanspruchen konnte.
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Der Konflikt zwischen dem nicht-pazifistischen Flügel Budny un! den pPa-
zifistischen Rakauern erreichte seinen Höhepunkt 1582 mıt der Exkommuni-
kation Budnys. In diesen Konflikt oriff der italienische Fxulant Fausto SO7ZZini
schlichtend e1n, der selber n1ıe die Glaubenstaufe empfangen hatte un! er
eın Mitglied der Polnischen Brüder WAal, aber seıt den 580ern ihrem ein-
flußreichsten eologen wurde. SOZZIinı hielt einerseılts das Tötungs- un K1-
desverbot der Bergpredigt für bindend Er wollte daraus aber nicht den chluss
ziehen, ass Obrigkeiten keine wahren Christen seıiın können un:! die 1des-
leistung iın jedem Fall verboten sei.°° Die wesentlichen Argumente aus SOZZinis
581 publizierter Abhandlung über die Obrigkeit un! die Gewaltfrage WUlI-

den iıne (Generation später VON Christoph Ostorodt 1n seinem theologischen
andDuc Unterrichtung Von den vornehmsten Hauptpunkten der christlichen
eligion VON 604 übernommen. Ostorodts Unterrichtung wird 1er herange-
ZO9CNH, da ort das sozinianische Obrigkeitsverständnis ständiger eZUg-
nahme auf den hutterischen Standpunkt argele wird.?”
Ostorodts Argumentation geht VO  D} Romer AaUuUs un: welst zunächst die huf:
terische PraxIıs der Verwelgerung VOIN Kriegssteuern zurück. DDas Argument,
durch die Zahlung VO  . Kriegssteuern würde das 1Töten VON Menschen gebil-
ligt, lässt er nicht gelten, denn mıt analogen Argumenten musste I1lall auch die
meisten übrigen Steuern verweigern, da die KOnige un Fürsten Steuergelder
AB großen Teil »alxll solche inge wenden, miıt welchen die christliche Religi-

wen1g oder gal nichts chaffen hat.« Die rage, ob eın Christ Obrigkeit
oder Önig seın könne, bejaht Ostorodt. Die Frage, ob 65 für einen Christen
1m obrigkeitlichen Amt Ausnahmen VO Tötungsverbot der Bergpredigt gebe,
wird dennoch verneınt, »ob WIT ;ohl wissen, WI1e viele dies VOT den Kopfstofßen
wird«. Der Einwand, dass eine Obrigkeit doch die Todesstrafe ausüben un
rieg führen mMuSsse, se1 unzutreffend. DIie Todesstrafe widerspreche der Ver-
unft un se1 erUrc unblutige trafen mıiıt dem WeC der Besserung des
Verbrechers Die Erfahrung ze1ige, dass die Todesstrafe ungeeignet
sel, Menschen Von Verbrechen abzuschrecken. Die Überlegenheit unblutiger
trafen lasse sich »1psa atıone duce« einsichtig machen. Ebenso se1 65 rational
einsichtig, dass Kriege durch Freundschafts- un Bündnispolitik vermieden
werden können. Die Erfahrung des Türkenkrieges ze1ge, ass militärische Mit-
tel weni1g oder Sal nichts für die Landesverteidigung ausrichten können.“®
Ostorodt zieht Aaus der Irennung VOoNn Staat un Kirche einerseılts die KOonse-
> ass die Offenbarung nicht Ma({ißsstab staatlichen andelns seın könne.
Ebensowenig könne 65 aber einen Widerspruch zwischen der Vernunft und
den Worten Jesu geben dieser Widerspruch behauptet wird, ist die Ver-
nunft fehlgeleitet. Ostorodts Uptimismus, dass die usübung obrigkeitlicher
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Amter und iıne der Bergpredigt orlentierte Nachfolgeethik vereinbar selen,
beruht auf dem hermeneutischen Prinzip, dass die Offenbarung ZWaTlt über das
der Vernunft rkennbare hinausgehe, aber nicht 1m Widerspruch Vernunft
stehe Ostorodts Argumentation, wonach das Töten VOI Menschen grundsätz-
ich der Vernunft widerspreche, wurde 1ın den ethischen und staatstheoreti-
schen Schriften der Polnischen Brüder 1ın den folgenden Jahrzehnten aufge-
geben, bei Samuel Przypkowski. Er sah in SOZZINIS un! Ostorodts Posıition
den Versuch, das staatliche Handeln auf einem argumentatıven mweg doch
wieder religiöse Oormen binden, Was dem Grundsatz der strikten TrTen-
Nung VON Staat un: Kirche widerspreche.”
In der Begründung der Religionsfreiheit gingen die Polnischen Brüder deutlich
andere Wege als die oberdeutschen und die niederdeutsch-niederländischen
Täufer. Aufftällig ist, ass die Toleranzliteratur der Polnischen Brüder wesent-
ich stärker VOI juristischen un: politischen Argumenten eDrauc. machte als
die VOT allem theologisch argumentierenden CNrıften der deutschen und nle-
derländischen Täufer. Dabei konnten sich die Polnischen Brüder VOT em auf
die polnische Ständeverfassung un die Warschauer Konföderation VO  — 15/3
berufen, die die friedliche Koexistenz mehrerer christlicher Konfessionen un!
der uden, der Karaer un: der seıit dem Jahrhundert ın Polen ansässıgen
muslimischen Tataren innerhalb eines Staatswesens regelten. DIie Verteidigung
der Glaubensfreiheit War für die SOzinlaner er verknüpft mıt der Verteidi-
Sung der ständestaatlichen Verfassung und der darin enthaltenen republika-
nischen Elemente un Freiheitsrechte (deren sich allerdings NUrTr die »Bürger«,
nämlich die Angehörigen des polnische Adelsstandes, erfreuten). Der Philoso-
phiehistoriker Zbigniew Ogonowski die Argumentatıon einer apologe-
tisch-staatstheoretischen Schrift Samuel Przypkowskis VOIN 1646 folgenderma-
ßen In einem freien Staat bildet die Religionsfreiheit einen
unzertrennlichen, integralen Teil der Bürgerfreiheit. hne Gewissensfreiheit
gibt 65 keine politische Freiheit! In einem freien Staat verfüge jeder Burger ber
das unveräufßerliche Gc einen solchen Weg ZU Himmel wählen, den
für richtig un: ANSCHNLECSSCH hält.«*0 Irotz der Appelle der Sozinianer ihre
adligen Standesgenossen etzten mıiıt dem Wiedererstarken des polnischen Ka-
tholizismus 1m K Jahrhundert un Verletzung der ständischen Verfassung
gegenreformatorische Ma{ißnahmen ZUTF Zerschlagung der Kirchenorganisation
der Polnischen Brüder e1n, die 1658 mıiıt der Ausweisung aller SOozinlaner aus

dem Königreich Polen ihren Abschluss fanden.
Die rage der Glaubensfreiheit wurde VO  5 den Polnischen Brüdern nicht 1U

staatsrechtlich, sondern auch theologisch reflektiert. FEın zentrales Argument
War el das 1m Gegensatz ZU theokratischen Israel des en Testa-



men rein geistliche Wesen der Kirche, die Trienhnre allein durch das gelst-
1C chwert der Exkommunikation disziplinieren, sich ZUT Erreichung ihrer
Ziele aber keiner Sanktionen mıt zivilen Rechtsfolgen Ooder Sar der weltlichen
Schwertgewalt bedienen dürfe Das 1im deutschen und niederländischen Täu-
fertum un spater bei den englischen Baptisten zentrale Argument, der Glaube
se1 iıne unverfügbare abe Gottes, konnten die Polnischen Brüder dagegen
nicht übernehmen, da S1e den Grundsatz vertraten, die MenscCcCNHliichAe Vernunft
se1l ähig, die heilsnotwendigen Grundlehren des Neuen Testaments erken-
NeN und ihnen Glauben schenken. Die Lehren VO  } der Prädestination un:
VO »testimonıum Spiritus Sancti internum«, die 1in den täuferischen Argu-
mentatıonen VO Glauben als unverfügbarer Gottesgabe iın irgendeiner Form
vorausgesetzt sind, ehnten die Sozinianer explizit ab Stattdessen ahm ın den
theologischen Diskussionen der Polnischen Brüder seıit Fausto SOZZinis Iraktat
De ecclesia VON 1611 die rage einen zentralen aum e1ın, WOor1ın das heilsnot-
wendige dogmatische un ethische Minimum der christlichen eligion beste-
he 1ese grundlegenden Artikel selen die eigentliche »doctrina salutaris«, die
durchaus In mehreren der empirischen Kirchentümer vorhanden seıin könne,
auch WenNnn diese sich 1ın anderen, aber nicht heilnotwendigen Lehren un: Prak-
tiken unterscheiden. DIie »doctrina salutaris« musse mıt dem Neuen Testament
un der Vernunft übereinstimmen. Auf dieser gemeinsamen Grundlage kön-
NenN sich die verschiedenen christlichen Religionsparteien gegenseılt1ig tolerie-
ren.  41
Der sozinianische Argumentationstypus, dessen Traditionsgeschichte auf TYAS-
INUS VOI Rotterdam, Sebastian Castellio und Jacobus Acontius zurückweist,“*
mündete 1im Jahrhundert in die Toleranzdiskurse der niederländischen un
englischen Frühaufklärung eın Bereits im SOzinlanısmus des 1574 Jahrhunderts
wurde jedoch eine entscheidende Veränderung der Argumentation SOZZinis
vVOTSCHOMMECN. Während SOzzini un: Ostorodt gelehrt hatten, dass die »doc-
trına salutaris« nicht urc die natürliche Vernunft, sondern NUr durch die
Offenbarung erkannt werden könne, gingen die sozinianischen eologen der
folgenden Generationen davon AaUs, ass der metaphysische und ethische Mini-
malkonsens zwischen den tolerierenden Religionsparteien mıt den Mitteln
der natürlichen Theologie erkannt werden könne. ine Religionsfreiheit esje-
nıgen, dessen Überzeugungen 1m Widerspruch ZUT Vernunft stehen, ist damit
ausgeschlossen. In dieser späteren Form nımmt die sozinianische Begründung
der religiösen Toleranz die Argumentation des berühmten Letter concerning
Toleration des der englischen Staatskirche angehörenden Deisten John OC
VON 1685 vorweg.” Lockes Toleranztraktat lieferte Ironie der irkungs-
geschichte die theoretische Begründung für den Ausschluss der Atheisten,
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Katholiken und eben auch SOzinlaner VON den Regelungen des Toleration Act
VON 1689 Das Krıterium des Minimalkonsenses un die sich daraus ergebende
grundsätzliche Begrenztheit religiöser Freiheit unterscheidet das sozinianische
un aufklärerische Toleranzkonzept grundlegend VO  en der täuferischen Orde-
LUNS nach uneingeschränkter Religionsfreiheit, die VOIN den englischen Baptis-
ten des 1 Jahrhunderts aufgegriffen un weiterentwickelt wurde.

Fine freie Kirche ın einer freien Gesellschaft Die baptistischen
ewegungen des Jahrhunderts
DIie wenigen Versuche, 1m Jahrhundert auf englischem Boden täuferische
Gemeinden des kontinentaleuropäischen Iyps gründen, scheiterten der
Harte un: Effektivität, mıt der der englische Staat religiöse Devlanz VOI -

g1ing rst 1im Jahrhundert entstanden AaUus dem englischen Puritanismus he-
1auUuUs ın mehreren ellen baptistische ewegungen, die sich ın Grofßbritannien
un 1n Neuengland dauerhaft behaupten konnten. DIe früheste baptistische
ewegung entstand Aaus einer radikalen puritanischen Untergrundgemeinde ın
Nordengland. Als deren illegales Netzwerk VOIN den ehorden entdeckt WUlL-

de, flohen die beiden Pastoren John Smyth un! John Robinson 607 mıt ihren
Anhängern In die Niederlande Die Überfahrt wurde 8il den Kleinadligen
Ihomas elwys und andere WO  abende Mitglieder finanziell ermöglicht. Im
Exil jefß sich eın Teil der Gemeinde mıiıt Robinson als Pastor in Leiden nieder.
Diese Gruppe, die sogenannten Pilgerväter, wanderte 620 geschlossen auf der
Mayflower ach Neuengland Au  N Der andere Feil der Gemeinde jefß sich ach
der Flucht aus England 1ın Amsterdam mıiıt Smyth als Pastor nieder.
Smyth hatte sich, WI1e andere puritanische eologen der Zeit, VOINl der engli-
schen Staatskirche separlert, da diese in Kultus un: Kirchenorganisation
zahlreichen TIraditionen der römischen Kirche un damit den »Malzeichen
des Antichrist« festhielt. In seinem antirömischen Eifer wandte sich nicht
11ULE die Staatskirche, sondern kritisierte in seinen zahlreichen Schriften
mıiıt zunehmender Radikalität un: Aggressivität auch die Reformkonzepte der
Purıtaner un der separatistischen puritanischen Exilgemeinden auf dem Kon-
tinent uch bei diesen selen die unbiblischen Menschensatzungen der kirchli-
chen TIradition och nicht restlos beseitigt. Dazu zählte Smyth jede Form Von
Einfluss der weltlichen AT auf die TE un! jeglichen weltlichen Machtan-
spruch der Kirche, jede Form VO  e religiöser Verfolgung un! Glaubenszwang,
jede 1n die ekklesiale Vollmacht der Ortsgemeinde eingreifende kirchliche Hie-
rarchie, jede Form Von Amtssukzession un jegliche SCHrıMche Kodifizierung
der Liturgie. In Amsterdam, Smyth und elwys VON einem mennonitischen
Unternehmer einen großen Gebäudekomplex für ihre Gemeinde gemiete hat-



t[en; spıtzte sich mM  S Kritik immer mehr auf die Kindertaufe Wenn die
Kirche VON Rom die Hure Babylon ist, ann ist die Kirche VO  5 England die
Tochter der Hure. DIe puritanischen Separatisten könnten sich och brüsten,
S1e hätten sich VON der alschen Kirche separlert solange S1€e der Kindertaufe
festhielten, die S1e ın der falschen Kirche empfangen hatten, hätten s1e das Band,
das S$1e den Antichrist fessele, nicht VON sich geworfen. [)a auch die Menno-
nıten in Smyths 1C VON Menschensatzungen, Gesetzlichkeit un! Irrlehren be-
fleckt1, taufte 1609 kurzerhand sich selbst un seline Gemeinde. on
weniıge Monate ach der Taufhandlung gerlet Smyth ın Verzweiflung ber seine
unbedachte Selbsttaufe, ekenrte sich reumut1ig ZUTr mennonitischen re und
suchte mıt seinen nhängern Aufnahme In der Waterlander-Mennoniten-
gemeinde ach Die endgültige uiInahme der Engländer wurde erst 1615 ach
mehrjähriger Wartezeit vollzogen, Smyth selbst starb bereits
Nachdem Smyth un die Amsterdamer Gemeinde sich bereits 1609 mıiıt der
Leidener Pilgerväter-Gemeinde überworfen hatten, kam aufgrund der An-
näherung die Mennoniten auchIBruch zwischen Smyth un! seinem
SCH Mitarbeiter Ihomas elwys Helwys sah In M  S Unterwerfung unter die
mennonitischen Altesten einen Rückfall 1n die »antichristliche« re VON der
Amtersukzession. berner 1e elwys der Auffassung fest, ass eın Christ
obrigkeitliche Ämter ausüben könne. 1642 kehrte elwys mıiıt einem Teil der
Amsterdamer Gemeinde ach England zurück, in der Hauptstadt London
dem Onig VO  - England die ahrher über das Wesen des Antichrist bezeu-
SCn In seinem och ın Amsterdam gedruckten TIraktat The Mystery of Iniquity
argumentierte elwys » DIe Gottesverehrung der Menschen ist eine ache, die
11UTr Gott und s$1e selbst etiwas angeht. Der On1g ist aiur weder verantwort-
lich, och darf sich ZU Richter zwischen (Gott un Mensch aufschwingen.
Öögen S1e Häretiker, Muslime, en oder Was auch immer seın Es steht der
irdischen A nicht A S1e dafür auch 1Ur iın der geringsten Weise be-
strafen . «° Der Antichrist se1 überall ort prasent, Zwang In Glaubensdingen
ausgeübt werde. Das »Geheimnis der Bosheit« @ TIhess. 273 se1l nichts anderes
als die Verquickung VOIN weltlicher ac und Kirche IC Urc Krieg
die katholischen Mächte, sondern allein durch die Gewährung vollständiger Re-
ligionsfreiheit könne der Antichrist besiegt werden. Wenn der Öni1g sich aus
allen religiösen Fragen heraushalte, könne das Evangelium frei gepredi werden
und der Antichrist werde ohne Blutvergießen en » Der Herr Jesus wird ihn
umbringen mıiıt dem auc seines Mundes«, mıiıt der Kraft des Wortes 2
Thess. 28IE
Helwys wurde dieser Schrift verhaftet un! starb vermutlich 1615 1m Ge-
fängnis. Aus seiner Anhängerschaft ging eın Netzwerk VO  — kleinen Gemeinden



hervor, deren theologische Iraditionen ıIn der seit den 640ern stark anwach-
senden ewegung der sogenannten »General Baptists« nachwirkten. Eın och
stärkeres Wachstum verzeichneten die seıt den 640ern entstehenden (1emeın-
den der genannten » Particular Baptısts«, die streng der calvinistischen
»partikularen« Prädestinationslehre festhielten Die Baptisten des 17 ahrhun-
derts produzierten eine große Zahl VOI politisch-theologischen TIraktaten ber
die Religionsfreiheit, deren Abhängigkeit VOI mennonitischen Quellen VIe-
len Stellen offensichtlich ist; aber och nicht systematisch untersucht wurde.*
Klarer als bei den deutschen un niederländischen Täufern un als bei den
Polnischen Brüdern wird ort der Gedanke entwickelt, ass Religionsfreiheit
eın angeborenes Freiheitsrecht jedes Menschen sel,;, das auch die Freiheit ZU

Unglauben un ZUT usübung un: Annahme einer nichtchristlichen Religi-
einschliefße. Besonders auffällig ist angesichts des schroften theologischen

Antikatholizismus der Baptisten ihr politisches Fintreten für die Legalisierung
des Katholizismus iın England.““ In der eit der Englischen Revolution und des
Commonwealth traten die Baptisten publizistisch un:! Üre politische Inıtla-
tiven für die Wiederzulassung der en ın England eın auch deshalb, weil
s1e 1in der Religionsfreiheit die Voraussetzung für die endzeitliche Bekehrung
Israels sahen.* Überhaupt lassen baptistische Texte STEeTis erkennen, ass Reli-
gionsfreiheit nicht als Wert sich gefordert wurde, sondern Von den frühen
Baptisten als Bestandteil eines göttlichen Heilsplans angesehen wurde, der ın
der Gegenwart in se1ine letzte apokalyptische Phase eingetreten sel.  >0
In aıhnlicher arneı wl1e die staatstheoretischen Argumentationen der SO7Z1In1-
HEL betonen baptistische Texte das säkulare Wesen des Staates. In einem Jau-
bensbekenntnis VON 1612 el etwa »Es entspricht nicht der Aufgabe der
Obrigkeit, sich iın Religions- oder Gewissensfragen einzumischen un: Men-
schen dieser oder jener Form VO  aD} eligion oder TE zwingen. S1e mMu:
den christlichen Glauben dem (Jewissen jedes Menschen freistellen un: darf
1Ur Verbrechen die bürgerliche Ordnung wI1e Mord, eDruch, ieb-
STa eic bestrafen, denn Christus allein ist der Oni1g un Gesetzgeber der
Kirche un des Gewissens.«>! Die Unvereinbarkeit der baptistischen Forderung
ach einem völlig säkularen Staat mıt dem Gottesgnadentum der Stuart-KO-
nıge, aber auch mıiıt den theokratischen Reformkonzepten der Puritaner, lag
auf der and Während s1e der Monarchie eine schwer verIo.  e kleine
Untergrundbewegung SCWESCH arIcIl, wurden die Baptisten ach dem Aus-
He des Englischen Bürgerkriegs 6472 wurden einer politisch einflussrei-
chen Massenbewegung. In der Hinrichtung Karls im Januar 1649 sahen viele
Baptisten das Ende des Vierten Weltalters der Daniel-Apokalypse und damit
das Ende der Monarchie als legitimer Herrschaftsform aufen Der militante



Antimonarchismus vieler Baptısten gab ach der Restauration der Monarchie
1660 Anlass schweren Verfolgungen, bis 689 den Baptisten
Auflagen eine begrenzte staatliche Duldung ewährt wurde.°*“
Zur ersten praktischen Verwirklichung der baptistischen Staatsauffassung kam
CS ın Neuengland, als der Theologe oger ı1llıams sich aufgrun der Lektüre
baptistischer TIraktate ber die Religionsfreiheit VOI der puritanischen Staats-
kirche der theokratischen Kolonie der Massachusetts Bay Company abwandte
und AaUus Massachusetts vertrieben wurde. br gründete daraufhin 1636 die
ligiÖös neutrale demokratische Miniaturrepublik Providence, den Vorläufer des
heutigen Bundesstaats Island Dort wurde ıllıams 16358 auch Mitbe-
ründer der ersten Baptistengemeinde auf amerikanischem en aber
nach kurzer eit se1ine Mitgliedschaft wieder nieder).” Dass Rhode Island auch
nach der Restauration der Monarchie 1m englischen Multterland als demokra-
tischer Staat mıt uneingeschränkter Religionsfreiheit weiterbestehen konnte,
verdankt sich dem Verhandlungsgeschick des Baptistenpredigers John Clarke,
der 663 die Anerkennung der Verfassung VO  } Island durch Karl 1 VOIN

England erreichen konnte.°*
oger 1llıams fand die wesentlichen Züge seiner theologischen Begründung
des säkularen Charakters des Staates un: der Religions- un: Gewissensfreiheit
bereits ın baptistischen TIraktaten VOI, die ihrerseits VOINl der täuferischen Ira-
dition abhängig Grundlegend für illiams:« Bibelhermeneutik ist die
bereits 1im oberdeutschen Täufertum begegnende Strenge typologische Unter-
scheidung zwischen em un euem Testament: » DIie israelitische Verfas-
SUNg mıiıt Land, Königen un! Volk, mıt ihren Ordnungen iın rieg un Frieden,
hat Ww1e das Zeremonialgesetz DUr och ine typologische Bedeutung. Sie darf
nicht als odell un Vorbild für irgendein Königreich oder eine Staatsord-
NUNg ın spateren Zeitaltern herangezogen werden.«>° egen die Theorie VON

der Kontinultat des Gnadenbundes, mıt der die Puritaner ihr alttestament-
lich-theokratisches Staatsideal begründeten, betonte illiams, dass die Inkar-
natıon Christi eine grundlegende heilsgeschichtliche Zäasur sel Seit dem Kom-
Iinen Christi selen alle Nationen VOT Gott gleichgestellt. Kein Ort oder Land se1
besser oder eiliger als irgendein anderes. er könne 65 auch keine christli-
chen Nationen un keine geheiligten, theokratischen Staatsordnungen geben.
Der gesamte politische Bereich se1 völlig profan: »Jetzt Christus sind alle
Staaten Sganz und Sal weltlich.«>® Die uneingeschränkte Religionsfreiheit er
Menschen se1 daher eın verbindliches Gebot (Jottes: »(xott verlangt nicht die
Aufrichtung oder Durchsetzung eıner einheitlichen eligion Uurc die staatli-
che Obrigkeit. Der Versuch, religiöse Einheit erzwingen, führt früher oder
später Bürgerkrieg, Vergewaltigung des (Jewlssens un! Christenverfolgung,
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